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k. k . n. u . B erg- u n d  F o rstd irec tions-P hysicus  in  S chem nitz .

I. Zwei Fälle von innerer Darmeinklemmung.
1. Fall. Am 7. November 1854 wurde ich zu einem 

k. k. Bergarbeiter S a m u e l  B o r o s k a  gerufen, welcher 
vor 24 Stunden von heftigem Erbrechen und Abführen 
mit Schmerzen im Unterleibe plötzlich befallen wurde.

Bei der Untersuchung fand ich einen kräftigen Mann 
von 33 Jahren mit blassen, entstellten Zügen, massig be
schleunigtem kleinen Pulse, etwas aufgetriebenem, beim 
Anfühlen massig schmerzhaftem Unterleibe, dessen Per
cussionsschall in der untern Hälfte dumpf klang.

E r hatte am 6 . Morgens noch ohne das geringste 
Unwohlsein seine schwere Arbeit verrichtet, sodann ein
gebrannte Kürbisse und einen heissen Trogschar (eine be
liebte Mehlspeise) an seinem Arbeitsorte genossen, bald 
darauf beim Nachhausegehen Ueblichkeiten verspürt, w or
auf wohl zwanzigmaliges Erbrechen und Abführen sammt 
kolikartigen Schmerzen erfolgten.

Das Abführen hatte vor meiner Ankunft schon auf-

I. Original-Abhandlungen.
gehört, der Brechreiz dauerte noch fo rt; das Entleerte 
w ar eine weisse, schleimige Masse.

Meine erste Idee w ar, es handle sich um eine V er
giftung , aber der U m stand, dass Patient ausser der be- 
zeichneten Nahrung gar keine andere zu sich genommen 
hatte, und andere Arbeiter, welche mit ihm das Mahl aus 
derselben irdenen Schüssel getheilt h aben , sich gänzlich 
wohl befanden, Hessen mich von dieser Idee wieder ab- 
kom m en; und ich hielt den Zustand für eine Magenüber
ladung mit schwer verdaulicher Nahrung, zu welcher sich 
eine rheumatische Bauchfellentzündung, eine unter den 
hiesigen Bergleuten sehr häufig vorkommende Krankheit, 
mit Exsudation gesellt hatte, und verordnete Calomel mit 
Acetas Morphii, Emulsio amygd. zum G etränke, Schröpf- 
köpfe und Cataplasmen auf den Unterleib.

Am 8 . Vormittags erfuhr ich , dass die Diarrhöe 
gänzlich aufgehört, das Erbrechen jedoch seit Mitternacht 
wieder begonnen habe, und noch mit heftigen Schmerzen 
fortdauere.

Als ich den Kranken wieder besuchte, fand ich sein 
Gesicht eingefallen, entstellt, die Extrem itäten eiskalt,

Jenen Herren Fränumeranten, welche die Nr, 1 dieser Zeitschrift noch nicht erhalten haben, werden w ir sie zuversichtlich 
im Laufe dieses Quartals zusenden 5 selbst wenn wir genöthigt wären, a u c h  diese Nummer nachdrucken zu lassen.

Da mit dieser Nummer das III. Quartal dieser Zeitschrift beginnt, so werden die P. T. Pränum erantcn, 
w elche den Pränum erationsbetrag fiir d ieses Quartal noch nicht berichtiget haben, höflichst ersucht, denselben  
bald m öglichst an das Redactionsbureau (Stadt obere Bäckerstrasse Nr. 161, 3. Stock) einzusenden, damit in 
der Versendung keine Unterbrechung stattlinde; denn es werden künftig nur mehr jen e Exem plare expedirt 
werden, für w elche der Pränum erationsbetrag im voraus eingesendet worden ist. D ie Rcdaction.
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eine heftige Unruhe gestattete ihm nicht im Bette zu blei
ben, er sass zusammengekauert auf einem Schämel, der 
Baueh w ar aufgetrieben, aber bei der Berührung nicht 
sehr empfindlich, der Puls klein, der Durst quälend, das 
genossene G etränke, W asser oder Mandelmilch, wurde 
nach einiger Zeit wieder ausgebrochen. Oeffnung w ar seit 
gestern nicht mehr erfolgt.

Ich  liess den Kranken erw ärm en, narcotische Um
schläge auf den ganzen Unterleib machen, denselben mit 
Extractum belladonnae und Ungt. hydrarg. einreiben, inner
lich kleine Dosen von Bicarb. sodae mit Morphin verabrei
chen ; als der Zustand sich trotz aller dieser Mittel um 
gar nichts besserte, kein Stuhlgang erfolgte, der Unterleib 
immer grösser wurde, und einen meist dumpfen Ton beim 
Percutiren wahrnehmen liess, zweifelte ich nicht an einem 
mechanischen Hindernisse in der peristaltischen Bewegung, 
ahnte eine in Folge der stürmischen Diarrhöe entstandene 
Darmverschlingung, und äusserte diese Meinung auch ge
gen die trostlose Umgehung.

Es wurde nun Oleum Ricini, Eis, ferner grössere Ga
ben Calomel innerlich, äusserlich Einreibungen von Oleum 
crotonis in die Naheigegend, fünf Klystiere nach einander, 
und nach deren Abgang ein kleines Klystier aus Oleum 
Ricini mit Oleum crotonis verabreicht und mehrmals wie
derholt. Doch es erfolgte keine andere Entleerung, als der 
Inhalt der Klystiere, während das E rbrechen, die Angst, 
der kalte Schweiss, die M armorkälte Zunahmen, und der 
Puls ganz unfühlbar wurde. Der Unterleib w ar so gleich- 
massig aufgetrieben, dass die S telle, wo eine Darmein- 
klemmung stattfinden könn te , durchaus nicht zu bestim
men , daher an eine Laparotomie nicht zu denken war. 
Dass diese Stelle nicht im Dickdarm sein dürfte, konnte 
m an aus dem Mangel des Kotherbrechens, dass sie ziem
lich tief im Dünndarm sein m ochte, aus dem erst spät er
folgenden Erbrechen nach genossenem Getränke schliessen.

Es wurden noch Luft- und Tabakklystiere versucht, 
doch eben so vergebens. Der Kranke starb am 11. No
vember Nachmittags.

Am 13. wurde die Eröffnung des Unterleibes vorge
nommen. Die dünnen Gedärme w aren aussen geröthet, 
stark  mit Flüssigkeit ausgedehnt; die dicken Gedärme 
verengt, so dass sie erst nach genauer Untersuchung als 
solche erkannt w urden; nur nach längerem Suchen fand 
m an die Einklemmungsstelle; es w ar nämlich die unmit
telbar in den Blinddarm übergehende Dünndarmpartie auf 
den Umfang eines kleinen Fingers reducirt, von aussen 
schwärzlich blau gefärbt; eine weitere Verfolgung des 
Dünndarms nach aufwärts zeigte, dass die unterste Dünn
darmpartie in einer höher gelegenen Dünndarmschlinge 
eingeschnürt w ar * ) , welche Einschnürung durch einen

*) Ich verm ag keine nähere Beschreibung der A rt der Ver-

l e i c h t e n  Zug gelöst werden konnte, worauf der oben 
beschriebene, sehr verengerte Darmtheil sich sehr bald 
mit Luft füllte, welche sodann auch in die dicken Gedärme 
überging.

Bei Eröffnung des eiliges eh nürten Darmtheiles zeigte 
sich an der Schleimhaut wohl starke Stase als Folge der 
Pressung, aber keine Gangrän. Auch das Peritonäum w ar 
nur leicht geröthet, und was ich für Exsudat hielt, waren 
die mit Flüssigkeit stark  erfüllten dünnen Gedärme. — 
Vielleicht hätte ein künstlicher After am untern Ende des 
Dünndarmes den Kranken gerettet.

2. Fall. S c h w a r z  G e o r g ,  k. k. Bergarbeiter, 30 
Jahre  alt, von muskulösem Körperbau, kachektischem Aus
sehen, hatte  vor zwei Jahren  eine heftige Lungenentzün
dung überstanden, und litt seit dieser Zeit häufig an Bron- 
chialkatarrh.

Am 12. April 1855 um 2 Uhr Morgens fühlte er 
plötzlichen S tuhldrang, worauf eine halbflüssige stürmi
sche Entleerung folgte; bald darauf stellte sich Bauch
grimmen ein, welches zunahm; er schickte sein W eib zur 
Frühordination, wo ihm eine Emuls. amygd. mit Sal ama- 
rum und Aq. laurocer. sammt warmen Umschlägen verord
net wurde. Um 2 Uhr Nachmittags kam  sein W eib und 
berichtete, dass ihr Mann nicht besser se i, die Medicin 
keine Oeffnung bewirkt habe, und die Bauchschmerzen 
fortdauern. Ich liess ihm eine Unze Ricinusöl geben, und 
begab mich zwei Stunden später in die ziemlich entfernte 
Behausung des Patienten. Ich fand ihn ausser Bett zusam- 
mengekrümmt auf einem Stuhl sitzen. Haut kühl, Puls 
klein, beschleunigt, Zunge feucht, Durst gering, Gesicht 
eingefallen, fast cyanotisch. Als ich im Bette seinen Un
terleib näher untersuchte, w ar dieser in der Ober- und 
Unterbauchgegend prall gespannt, und durch Einsinken 
in der Nabelgegend fast in zwei Hälften getheilt; die Per
cussion ergab in der untern Bauchgegend einen dumpfen 
Ton, welcher stets der abhängigsten Lage folgend die Ge
genwart einer Flüssigkeit im Peritonäalsacke andeutete, 
in der Oberbauchgegend w ar der Schall mehr tympanitisch. 
Das Oel hatte keine Oeffnung bew irkt, es wurde eine 
zweite Unze Ricinusöl verabreicht, zwei grosse Klystiere 
gegeben und warme Bähungen auf den Unterleib die ganze 
Nacht hindurch fortgesetzt.

Als ich Patient am folgenden Morgen um 6 Uhr be
suchte, w ar noch immer keine Oeffnung erfolgt; der Un
terleib w ar noch mehr aufgetrieben, bei der Berührung 
sehr empfindlich, zeitweises Erbrechen, Puls sehr beschleu
nigt, fast fadenförmig, die Haut kühl, das Gesicht Schmerz 
und höchste Angst ausdrückend.

Ich zweifelte nun nicht mehr an einer innern Darm
schlingung zu geben, da ein ganz leichter Versuch zur Lö
sung diese auch schon bew erkstelligt hatte.
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einklemmung; die K rankheit konnte nur mit einer hefti
gen Bauchfelldarmentzündung verwechselt w erden ; gegen 
diese sprach das urplötzliche Auftreten nach einer voraus
gegangenen hinreichenden Entleerung ohne gleichzeitiges 
Fieber, die kühle Haut, der Mangel des D urstes, die ge
schwächte Individualität, die gänzliche W irkungslosigkeit 
der Arzneien, die rasch zunehmende Aufgetriebenheit des 
Unterleibes, und endlich das häufige Ausserbettsein des 
Kranken. Obwohl ich weiss, dass diese negativen diag
nostischen Merkmale keine allgemeine Geltung haben dürf
ten , so waren sie für mich dennoch so überzeugend, dass 
ich selbst dann nicht an meiner Diagnose zweifelte, als 
bei der in Gegenwart mehrerer Aerzte vorgenommenen 
Eröffnung der Bauchhöhle der Sectionsbefund nur die Zei
chen einer Gedärmentzündung gewahren liess, und erst 
bei der sorgfältigsten Untersuchung das verdrehte Darm
stück aufgefunden werden konnte.

Ich verordnete ein warmes Bad, Calomel 4 Gran mit 
V2 Gran Opium p. d. abwechselnd mit Ricinusöl, und sehr 
grosse Klystiere mit warmen W asser; später Ein- und 
Auspumpen der Luft mittelst einer langen, an einem Bla
sebalg und sodann an einer grossen Klystierspritze befe
stigten, so hoch als möglich eingeführten elastischen Rohre. 
Die Arzneien wurden theilweise ausgebrochen, die Kly
stiere blieben lange Zeit zurück. Das Luft-Ein- und Aus
pumpen w ar gänzlich erfolglos. Endlich wurde dem Kran
ken noch regulinisches Quecksilber zu drei Unzen auf 
zweimal verabreicht. E r starb , nachdem der Unterleib 
noch früher einen ungemeinen Umfang erreicht hatte, um 
4 Uhr Nachmittag; i. e. 36 Stunden nach E intritt des Un
wohlseins.

Die Autopsie wurde 40 Stunden nach dem Tode vor
genommen. — Der Unterleib w ar sehr stark aufgetrieben, 
ohne Spuren von eingetretener Fäulniss; beim Einstich ins 
Peritonäum drang eine ziemliche Quantität Luft hervor; bei 
völliger Eröffnung der Bauchhöhle fand sich ein röthliches, 
dünnflüssiges Exsudat von mehreren Pfunden, in welchem 
mehrere Fetzen einer zelligen, fest organisirten Membran 
schwammen; die dünnen Gedärme waren stark geröthet, 
von Luft sehr ausgedehnt, und bedeckten die dicken Ge
därme ; die Röthe w ar eine ins Rostbraune spielende, mehr 
durch Durchtränkung als Injection hervorgebracht; nach 
langem Suchen fand man das untere Ende des Dünndar
mes beiläufig 6 Zoll vom Blinddarm entfernt, zusammen
geschnürt, und als Ursache dieser Einschnürung eine halbe 
Axendrehung dieses Darmstückes auf eine Strecke von 6 

bis 8 Zoll um das von 2 Lendenwirbel abgehende s e h r  
v e r d i c k t e  Gekröse. In dieser Axendrehung wurde das 
Darmstück erstens durch eine ligamentöse, dreieckige 
Membran, welche von der innern Lefze des rechten Darm
beinkammes als Basis entsprang, und gespannt und sich

verschmälernd über das verengerte Darmstück lief, und 
sich an dem Retroperitonäalgekröse anheftete, zweitens 
durch die Schwere einer m ehrere Fuss langen Dünndarm
partie, welche nach aufwärts geschlagen w ar und an dem 
Darmstück zerrte, erhalten.

Die Lösung gelang e rs t, nachdem die ligamentöse 
Membran mit mehreren Messerzügen getrennt, und die 
letzterwähnte Darmpartie zurückgeschlagen wurde.

Es wurde nun der ganze Darmkanal vom unteren 
Ende des Dünndarmes behutsam aufgeschnitten, und bis 
zur Cardia genau untersucht. Der ganze Dünndarm w ar 
in seiner Textur gelockert, leicht zerreisslich, die Perito- 
näalhülle erst braun, die Schleimhaut stellenweise stark 
geröthet und geschwellt, an ändern Stellen norm al; das 
incarcerirte Darmstück w ar sehr von Blut durchtränkt, 
seine Schleimhaut stark geschwellt, mit dem Messerrücken 
leicht abzuschaben; an einigen Stellen der oberen Dünn
darmpartie fand man auf der Mucosa einige schwärzliche 
Flecke, so wie ein ovales, nach der Länge verlaufendes, 
den typhösen ähnliches Geschwür. Die g r ö s s t e  Q u a n 
t i t ä t  de s  g e n o m m e n e n  Q u e c k s i l b e r s  w ar im oberen 
Theile des Krummdarmes beiläufig einen Schuh vom Duo
denum entfernt, in Gestalt kleiner regulinischer Kügel
chen, die Schleimhaut w ard durch seine Gegenwart nicht 
im Geringsten alterirt; der Magen w ar massig ausgedehnt, 
und enthielt eine gelbliche Flüssigkeit, seine Schleimhaut 
hatte zwei deutlich umschriebene, schwarz gefärbte Stel
len von 3/4— 1'Yjj Zoll im Durchmesser, ähnlich denen, 
welche im Dünndarm beschrieben w urden; bei der vor
genommenen mikroskopischen Untersuchung erwiesen sie 
sich als infiltrirte Pigmentkörner und Residuen hämor
rhagischer Erosionen.

In diesen beiden Fällen scheinen die s t ü r m i s c h e n  
S t u h 1 e n 11 e e r  u n g e n die nächste Veranlassung zur Darm 
einklemmung gewesen zu sein ; im zweiten Falle gab noch 
überdiess eine durch eine chronische Bauchfellentzündung 
gebildete bandartige Membran ein disponirendes Moment 
ab. In beiden Fällen , so wie in einem unlängst von Pro
fessor R o k i t a n s k y  (W ochenschrift der Gesellschaft der 
Aerzte Nr. 14) erwähnten Falle w ar es die u n t e r s t e  
P a r t i e  de s  D ü n n d a r m e s ,  welche die Einschnürungs
stelle abgab. Dieselbe ist am entferntesten von der W ir
belsäule und besitzt die grösste V olubilität, w ird desshalb 
am häufigsten in Schenkel- und Leistenbrüchen gefunden 
(H y r tl) . Im  2. Falle scheint daher gerade die abnorme 
Befestigung die Axendrehung ermöglicht zu haben.

Innere Darmeinklemmungen kommen überhaupt nicht , 
so selten vor. Mir wurden zwei in meinem Dienstbereiche, 
erst vor Kurzem vorgenommene Fälle referirt, aus deren 
Symptomen auf ein gleiches Uebel zu schliessen w ar; die 
Section wurde jedoch nicht gestattet. (I)er Schluss folgt-)

34 *



— 232 —

II. Practische Beiträge aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin und
Sanitäts-Polizei.

Ueber die geeigneten Massregeln zur Hintan- 
haltung der schädlichen Einwirkung der 
Phosphordämpfe in Zündhölzchenfabriken.

E in san itä tsp o lize ilich es Gutachten,
m itg e th e ilt vom  P rim ä r-W u n d a rz te  Dr. Fr. LorillSfT.

(S chluss.)

W enn die in der früheren Vorschrift angeordneten 
Massregeln nicht den gewünschten Erfolg hatten, so liegt 
der Grund hauptsächlich darin , dass man bei denselben 
viel zu wenig auf die Möglichkeit einer gehörigen Ueber- 
wacliung der Arbeiterinnen Rücksicht genommen hatte. 
U eberhaupt muss man sieh alle zu treffenden Massregeln 
in zwei grosse Abschnitte getheilt denken:

1. In Massregeln, welche sich auf die E i n r i c h t u n g  
d e r  F a b r i k  beziehen, wie dieselben eben besprochen 
worden sind,

2. in Massregeln, welche sich auf die F a b r i k s a r 
b e i t e r  beziehen. — Alle diese Massregeln werden je 
doch so lange illusorisch bleiben, so lange sie nicht genau 
überwacht werden können. — W ährend aber die Ueber- 
wachung der Fabrikseinrichtung den Localbehörden zu
steh t, muss die Ueberwachung der A rbeiter in admini
strativer Beziehung dem Fabrikanten, in sanitätspolizeili
cher Beziehung dem Arzte überlassen werden. Fordert 
m an aber von dem Fabrikanten und dem Arzte eine Ueber
wachung der A rbeiter, so muss man eine solche Ueber
wachung auch möglich machen, sonst wird die Forderung 
eine unbillige, und das Resultat der Ueberwachung gleich 
Null. Eine solche Ueberwachung der A rbeiter ist aber 
unter den bisher bestandenen Verhältnissen platterdings 
unmöglich gewesen. Der Grund davon ist leicht einzuse- 
hen, wenn man erw ägt, dass diese Arbeiter und nament
lich Arbeiterinnen sämmtlich auf der untersten Stufe der 
Bildung, und leider nur zu oft auf der tiefsten Stufe der 
Sittlichkeit stehen, Individuen, welche die A rbeit in der
artigen Fabriken hauptsächlich nur desshalb gewählt 
haben, um bei vollkommener Unabhängigkeit von ihrem 
Arbeitsgeber ein ganz ungebundenes, ihren Neigungen und 
Leidenschaften zusagendes Leben führen zu können, w äh
rend der Fabriksherr bisher keine Mittel besass, um der 
W iderspenstigkeit dieser Leute gegen die gesetzlichen 
Vorschriften kräftig entgegenzutreten, ja  sogar oft genö- 
th ig t w a r , durch absichtliche Ausserachtlassung der ge
setzlichen Vorschriften die A rbeiterinnen, an denen bis
weilen Mangel war, an sich zu loken.

W aren die Arbeiterinnen in einer Fabrik  durch eine 
gewisse Hausordnung, durch W aschen des Gesichtes, des 
Mundes, der Hände, oder durch die vorgeschriebene Lüf

tung der Arbeitszimmer , durch das Verbot des Essens 
während der Arbeit, kurz durch die Ausübung der gesetz
lichen Vorschriften auf irgend eine W eise incommodirt, so 
verliessen sie augenblicklich die Fabrik , um in einer än
dern in Arbeit zu treten, wo die bestehenden Vorschriften 
weniger strenge oder gar nicht ausgeübt wurden; sollten 
die Arbeiterinnen in der einen Fabrik sich an die vorge
schriebenen Arbeitsstunden halten, so fanden sie es ange
nehmer, die Arbeit zu verlassen, und in einer ändern F a
brik einzutreten, wo sie nach Belieben zu jeder Stunde 
des Tages oder der Nacht arbeiten, die übrige Zeit aber 
ihrem Vergnügen widmen konnten; — wurde eine Arbei
terin wegen sich entwickelnder Kiefernecrose aus der einen 
Fabrik vom Arzte oder vom Fabrikanten entfernt, oder 
auch nur zu einer ändern weniger gefährlichen, aber vie
leicht auch weniger zusagenden Arbeit gestellt, — so fand 
sie allsogleieh in einer ändern Fabrik willige Aufnahme, 
wo sie eine ihr beliebige Arb eit wählen, und so lange fort
setzen konnte, als diess nur immer möglich war. Da der 
Fabrikant durch den plötzlichen Austritt mehrerer Arbei
terinnen, namentlich bei Effectuirung grösserer Bestellun
gen, in augenblickliche Verlegenheit gesetzt wurde und 
nicht leicht diesen Abgang an Arbeitskräften zu decken, 
viel weniger aber die regelmässige Verwendung der übri
gen Arbeiter bei der einen oder ändern Beschäftigung bei
zubehalten in der Lage war, so musste ihm vor allem än
dern daran gelegen se in , um seine Arbeiter zu erhalten, 
ihnen die grösstmögliehste Unabhängigkeit zu gewähren, 
eine Unabhängigkeit, die immer nur durch Umgehung der 
gesetzlichen Vorschriften zu Stande kommen konnte.

Der Arzt hingegen, welcher die Gesundheitszustände 
der Arbeiterinnen in den Fabriken untersuchen wollte, 
w ar nicht selten den rohen Spässen der zügellosen Menge 
ausgesetzt, während die der Erkrankung verdächtigen oder 
die schon wirklich erkrankten Individuen sich heimlich 
davonschlichen, oder absichtlich verborgen gehalten wurden.

Soll dieser Zustand anders, soll überhaupt eine Ueber
wachung der Arbeiterinnen von Seite des Fabrikanten oder 
des Arztes möglich w erden , so muss der rechtliche und 
gewissenhafte Fabrikant in seiner Stellung gegenüber den 
Arbeitern auf jede mögliche W eise unterstützt, der gewis
senlose hingegen mit aller Strenge des Gesetzes verfolgt 
werden, — es muss die Stellung der Arbeiter zum Fabrikan
ten eine andere w erden, und nur dadurch wird auch der 
Arzt in die Möglichkeit versetzt w erden, seine aufhaben
den Verpflichtungen mit Strenge und Erfolg in Anwen
dung bringen zu können. Die A rbeiter in den Zündhölz
chenfabriken sollen vor allem ändern mit Arbeitsbüchein
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versehen w erden, in welchen Rubriken für den Tag des 
Eintrittes und des Austrittes aus der Fabrik, das Verhal
ten des Arbeiters in der Fabrik, die Ursache des Austrit
tes, und für den jeweiligen Gesundheitszustand der Arbei
ter eröffnet, und zugleich die für die Zündhölzchenfabri
ken bestehenden Vorschriften und Vorsichtsmassregeln 
enthalten sein müssten. Jeder Arbeiter, welcher in eine 
Zündhölzchenfabrik einzutreten wünscht, müsste sich ein 
derartiges Arbeitsbuch von der Localbehörde verschaffen, 
und dürfte bei Strafe erst dann von dem Fabrikanten auf- 
genommen werden, wenn sein Gesundheitszustand an
standslos von dem betreffenden Arzte befunden worden 
ist. — Dadurch wird der Arzt in die Lage kommen, schwäch
liche, kränkliche, scrofulöse oder tuberculose Individuen 
gar nicht zu dieser Arbeit zuzulassen. — W ill der Arbei
ter die Arbeit wieder verlassen, so hat er 14 Tage vorher 
dem Arbeitsgeber zu kündigen. Dadurch könnte es dem 
Fabrikanten zur Pflicht gemacht w erden, die sehr wohl- 
thätige Einrichtung zu treffen, dass die Arbeiterinnen von 
W oche zu W oche die Arbeit wechseln, so dass sie nur 
eine W oche lang beim Ausnehmen, die nächste W oche 
wieder beim Einlegen, wobei keine Phosphordampfent- 
wieklung stattfindet, verwendet w ürden; auch würde der 
Fabrikant durch diese 14tägige Kündigungsfrist nicht so 
sehr von der Laune seiner Arbeiter abhängen, und nicht 
genöthigt sein, den Launen derselben die strenge Handha
bung der gesetzlichen Vorschriften zum Opfer zu bringen. 
Der Fabrikant wäre zu verhalten, nebst dem Tage der 
Aufnahme auch den Tag und die Ursache der Entlassung 
oder des freiwilligen Austrittes in das Arbeitshüchel ein
zutragen und anzugeben, in wie ferne der Arbeiter den 
vorgeschriebenen Sanitätsmassregeln nachgekommen sei, 
und diess alles mit seiner Unterschrift zu bestätigen. Auf 
diese W eise würde man ermitteln können, in welchen F a
briken die Gesundheit der Arbeiter am meisten gefährdet 
wird, welches die widerspenstigsten Arbeiter sind, und ob 
einzelne nicht etwa schon aus einer Fabrik wegen V er
dacht oder wirklicher Entwicklung der eigenthümlielien 
Erkrankung entlassen worden seien.

So oft der Arbeiter in einer ändern Fabrik eintreten 
wollte, hätte er jedesmal seinen Gesundheitszustand im 
Arbeitsbüchel vom Arzte bestätigen zu lassen, ohne welche 
Bestätigung die Aufnahme dem Fabrikanten bei Strafe 
verboten sein müsste. Damit aber der Arzt auch jene A r
beiter, welche längere Zeit in einer und derselben Fabrik 
in  Arbeit bleiben, von Zeit zu Zeit in Bezug auf ihre Ge
sundheit untersuchen könnte, wären sämmtliche Arbeiter 
der Zündhölzchenfabriken anzuhalten, jedes halbe Jahr 
mit ihren Arbeitsbüclieln an einem zu bestimmenden Tage

bei dem Arzte zu erscheinen, um ihren Gesundheitszustand 
sich bestätigen zu lassen. — Auch w äre der Fabrikant zu 
verpflichten, falls er verdächtige Erscheinungen an einem 
Arbeiter bem erkt, denselben allsogleich behufs der ärzt
lichen Untersuchung nö tigenfalls auch in Begleitung einer 
verlässlichen Person, welche die Identität des Arbeiters zu 
bestätigen hätte , dem Arzte zuzusehicken. — A uf diese 
W eise würden alle jene Individuen, welche der E rkran
kung verdächtig sind, für eine gewisse Zeit, jene, welche 
bereits wirklich erkrankt sind, für immer von dieser A r
beit entfernt werden können. Um übrigens dem Fabrikan
ten die strenge Ueberwaehung der bestehenden Vorsichts
massregeln weiterhin zu ermöglichen, sollten die Fabri
kanten eine gleichförmige Fabriksordnung einzuführen 
beauftragt werden, worin auch die für die Nichtbeachtung 
der gesetzlichen Vorschriften bestimmten Bestrafungen 
der Arbeiter durch Geldahztige, Dienstesentlassung' und 
dergleichen deutlich ausgedrückt sein müssten.

Dadurch würde es möglich werden, selbst die wider
spenstigen Arbeiter zur Beachtung der nöthigen Vorsichts
massregeln anzuhalten, widrigenfalls dieselben gänzlich 
und für immer von der Arbeit entfernt werden müssten. 
— Bei der Polizeibehörde, in deren Bezirk Zündholz clien- 
fabriken sich befinden, sollte auch eine Vormerkung aller 
in diesen beschäftigten Arbeiter geführt werden.

Auf diese W eise w äre sowohl dem Fabrikan ten , als 
dem Arzte die Ueberwaehung der Arbeiter so viel als mög
lich erleichtert, und was bisher nicht ausgeführt werden 
konnte, würde sich ohne bedeutende Schwierigkeit in An
wendung bringen lassen; — nur w äre es natürlich uner
lässlich, dass die Bemühungen der verlässlichen und ge
wissenhaften Fabrikanten sowohl, als des Arztes, von den 
Localbehörden auf das kräftigste unterstützt würden, so 
wie jedoch anderseits für die Unterlassung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Massregeln eine im W iederholungsfälle 
geradeweise zu verstärkende Strafe ausgesprochen sein 
müsste, welche über den saumseligen und renitenten F a 
briksbesitzer schonungslos zu verhängen w äre , ohne Un
terschied, oh durch diese nachgewiesene Uebertretung der 
gesetzlichen Vorschriften eine E rkrankung erfolgt wäre 
oder nicht.

Eine weitere allgemeine Bedingung zur folgerechten 
Durchführung der vorgeschriebenen Massregeln ist schlüss- 
lich diese, dass alle diessfälligen von dem hohen Ministerium 
auszugehenden Verordnungen für sämmtliche Kronländer 
giltig sein müssten, damit nicht einzelne Fabrikanten durch 
Nichtbeachtung dieser gesetzlichen Vorschriften einen in
dustriellen Vortheil über jene Fabriken erlangen könnten, 
welche den gesetzlichen Anforderungen Genüge leisten.
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III. FaeuMäts-Angelegeiiheiten.
Die hiesigen Zahnärzte D. H. und F. F ., welche im Jahre 

1843 zu R epräsentanten der Zahnärzte W iens gew ählt w urden, 
haben dem M agistrate die B itte vorgelegt, dass sie auf G rund
lage der Bestätigung jener W ahl, welche m it dem Decrete des 
M agistrates vom 18. Mai 1843 Z. 12,479 erfolgte, auch gegen
w ärtig  als Repräsentanten der Zahnärzte W iens angesehen, und 
als solche in  dem Verzeichnisse des hierortigen Sanitätspersonales 
aufgeführt werden. Aus diesem Anlasse h a t der M agistrat das 
Doctoren-Collegium der medicinischen Facultät um  eine Aeus- 
serung ersucht, ob überhaupt gegen die A ufstellung von Reprä
sentanten bei den Zahnärzten W iens und insbesonders gegen die 
einstw eilige A nerkennung der beiden Gesuchsteller, als solchen, 
bis zur E inleitung einer neuen W ahl irgend ein A nstand ob
w alte, oder ob es n ich t vielm ehr zur D urchführung der verschie
denen , die Zahnärzte betreffenden A m tshandlungen angezeigt 
erscheine, sogar von Amtswegen auf die fortgesetzte Aufstel
lung  von derlei R epräsentanten hinzuw irken. Der M agistrat 
sprach hiebei die A nsicht aus , dass ihm  nach dem Inhalte der 
V erhandlungs- und Voracten aus dem Jahre 1843, welche er 
zu r E insicht seiner^diessfälligen Note angeschlossen h a tte , die 
A ufstellung von R epräsentanten fü r die hiesigen Zahnärzte in  
der bereits früher eingehaltenen W eise jedenfalls n ich t n u r höchst 
w ünschensw erth , sondern sogar nothw endig erscheine, und 
fügte hinzu, dass ein solches Bedürfniss insbesonders bei K und
m achungen höherer Entscheidungen oder V erordnungen an. die 
Zahnärzte füh lbar w erde, indem  sonst die Zustellungen entwe
der gar nicht, oder nu r m it vieler Mühe in ’s W erk gesetzt w er
den können.

H ierüber w urde demM agistrate vom Doctoren-Collegium der 
m edicinischen Facu ltä t das Nachstehende u n te r Rückanschluss 
der Communicate m itgetheilt.

Zufolge der hohen k. k. nied. österr. R egierungsverordnung 
vom 22. A pril 1797 w urde m it hohem  Hofbescheide v. 17. A pril 
1797 festgestellt, dass Niemand, als Zahnarzt, zur Praxis zuge
lassen w erde , w elcher n ich t früher den anatomischen und chi
rurgischen Vorlesungen beigewohnt, und  un ter Beibringung der 
Studienzeugnisse aus jenen  Fächern die P rü fung , als Zahnarzt, 
bei der hiesigen medicinischen Facultät überstanden hatte, und 
erst m it dem m it a. h. Entschliessung vom 31. März 1833 geneh
m igten Studienplane, A bschnitt VI., w urde angeordnet, dass ein 
Candidat, um  zu der strengen Prüfung aus der Zahnheilkurtde 
zugelassen zu w erden , wenigstens schon P atron  der Chirurgie 
sein müsse.

In  Folge dieser Bestimm ungen entw ickelte sich eine Classe 
Zahnärzte, deren Indiv iduen, wie sie derm alen noch zum Theile 
vorhanden s in d , un ter einander nach ih re r akademischen B il
dung und  Berufsstellung verschieden waren. Denn es gab Zahn
ä rz te , welche Doctoren der Mediein oder der Chirurgie, und  als 
solche der medicinischen Facultät einverleibt w aren; ferner gab 
es Z ahnärzte , welche Magister der C hirurgie w a re n , und die 
neben der w undärztlichen Praxis auch die Zahnheilkunde aus
ü b ten ; sodann gab es Zahnärzte, die als bürgerliche W und- und 
G ebnrtsärzte im  Besitze von chirurgischen Officinen w aren und 
welche, w ie die Magister der Chirurgie, neben der W undarznei
kunst auch die Zahnheilkunde ausübten; überdiess gab es Zahn
ärzte, welche blos Patrone der Chirurgie, d. h. W und- und Ge- 
bur.tsärzte ohne chirurgische Officinen, w aren ; endlich gab es 
Zahnärzte ohne eine sonstige akademische A pprobation und  Be- 
rufsbefugniss. Diese rüh rten  her aus der Zeit vor dem Studien
plane vom Jahre  1833; sie w aren meistens Gesellen von Gold-

und  S ilberarbeitern gewesen, welche, als Techniker, bei den 
Zahnärzten verw endet worden w aren , und sich hiebei einige 
K enntnisse im  m eclianischenFache der Zahnheilkunde erworben 
hatten. In  Gemässheit des oben angeführten h. Hofbescheides 
vom 17. A pril 1797 hatten  sie blos die anatomischen und chi
rurgischen Vorlesungen gehört, und nach Erw erbung der Stu
dienzeugnisse aus jenen  Fächern die Prüfung aus der Zahnheil
kunde abgelegt.

E in  so verw orrener Zustand musste unverm eidlich zu Un
zukömm lichkeiten führen. Vorzüglich tra t der Unfug hervor, 
dass Patrone der C hirurgie sich als Zahnärzte approbiren Hes
sen, und indem  sie sich als solche ausgahen, übten  sie gleich
zeitig die chirurgische und  auch die m edicinische Praxis aus. 
Denselben Unfug trieben auch die diplom irten Zahntechniker, 
welche aus der Zeit vor dem Studienplane vom Jahre 1833 noch 
vorhanden waren. Um den Uebergriffen dieser untersten K ate
gorien der Zahnärzte in  die Gerechtsame der bürgex’lichen Wund- 
und  Geburtsärzie und der Doctoren der Mediein oder Chirurgie 
vorzukehren, w urde von der h. k. k. Studien-Hofcommission 
im  Einvernehm en m it der hohen k. k. ver. Hofkanzlei m it De- 
cret vom 13. December 1845 Z. 8755 (k. k. nied. österr. Regie
rungsverordnung vom 30. December 1845 Z. 77,941) festgesetzt, 
dass von nun  an kein Patron der C hirurgie m ehr die Zahnheil
kunde ausüben dürfe, wenn er n ich t schon im  Besitze von einer 
chirurgischen Officin w äre, und h ierüber später m it h. k. k. 
nied. österr. Regierungsverordnung vom 21. November 1847 
Z. 54,839 ausdrücklich bestim mt, dass jene E inschränkung nur 
allein de futuro  zu gelten habe.

H iem it w urde einerseits die A usübung der Zahnheilkunde, 
welche sich nach und  nach und  unbem erkt gleichsam zu einem 
selbstständigen Befugnisse entw ickelt h a tte , nach jeder Rich
tung  in  ein Nebenbefugniss verw andelt; — m it anderen W or
ten : seit dem Normale vom Jahre 1845 bestehen keine Zahn
ärzte m ehr, als solche fü r sich allein, sondern es gibt n u r der 
medicinischen Facultät einverleibte Doctoren der Mediein oder 
der C h iru rg ie ; ferner Magister der Chirurgie und bürgerliche 
W und- und  G eburtsärzte, welche im  Besitze von ih ren  sonsti
gen Befugnissen die zahnärztliche Praxis als Nebenbefugniss 
betreiben; andererseits w urden aber m it dem Normale vom 
Jahre  1847 die untersten K ategorien der Zahnärzte, welche aus 
der früheren Zeit herrührten , in  ih ren  erw orbenen Rechten zwar 
belassen, dieselben jedoch dem naturgem ässen allm äligen Ver
schwinden preisgegeben.

U nter so bew andten Umständen w urden also die E ingangs 
erw ähnten , vom M agistrate vorgelegten Fragen dahin beant
w ortet, dass derm alen nach dem Normale vom Jah re  1845 die 
Aufstellung von Repräsentanten für alle Zahnärzte W iens ge
radezu unzulässig ist. Denn die Zahnärzte m üssen, w ie die Ge
burtshelfer und A ugenärzte, entweder als Doctoren im  Verbände 
der medicinischen Facultät oder als bürgerliche W und- lind Ge- 
burtsärzte in  jenem  des chirurgischen Gremiums sich befinden, 
oder endlich können dieselben, wenn sie M agister der Chirurgie 
sind, die zahnärztliche Praxis nu r in  so ferne ausiiben, als ihnen, 
überhaupt, als Magistern der Chirurgie und  n ich t als Zahnärzten, 
die A usübung ih rer Praxis gestattet ist. W ollte m an die Zahn
ärzte als eine fiir sich bestehende Corporation m it eigenen Re
präsentanten  h instellen: so w ürde m an die medicinische Facul- 
tä t und  das chirurgische Gremium in  ih ren  E inrichtungen tref
fen, und zugleich Veranlassung geben, dass sich in  der Zukunft 
m it V erw irrung der bestehenden V erhältnisse auch Gremien von
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G eburtshelfern, A ugenärzten , H om öopathen, Syphilidologen
u. dgl. entwickeln.

W as jedoch insbesonders jene Zahnärzte anbelangt, die we
der der medicinischen Facu ltä t, noch dem chirurgischen Gre
m ium  einverleibt, auch keine Magister der C hirurgie s in d , und 
welche aus der Zeit vor dem Normale vom Jahre 1845 lierrüh- 
re n , muss bem erkt w erd en , dass dieselben zw ar in  Folge des 
Normales vom Jahre  1847 einstweilen noch fortbestelien; dass 
sie aber, wie gesagt, dem allm äligen Verschwinden verfallen 
s in d , indem  ein Nachwuchs von Zahnärzten solcher K atego
rien  n icht m ehr stattfindet. F ü r diese Zahnärzte können al
le rd ings, in  so lange sie noch fortbestelien, aus jenen  Gründen, 
welche der M agistrat in  seiner diessfälligen Note entwickelte, 
und  auch wegen der nöthigen E inschränkung der M arktschreierei, 
die sich gegenw ärtig vorzüglich un ter den Zahnärzten überhaupt 
kund  gibt, Repräsentanten oder vielm ehr Vorsteher geschaffen 
werden, indem  dam it die Leitung und Beaufsichtigung dersel
ben w esentlich erleichtert w erden würde. Hiebei kom m t aber 
zu beachten, dass jene  Vorsteher n ich t die V orsteher der Zahn
ärzte W iens, sondern lediglich die Vorsteher der hiesigen nicht- 
einverleibten Zahnärzte w ä ren ; — ein Umstand, welcher um  so 
m ehr hervorgehoben w erden m uss, als gerade diese Zahnärzte 
die untersten Kategorien der hiesigen Zahnärzte bilden. W ürde

diese E inrichtung getroffen w erden: so w äre zu berücksichtigen, 
dass es wiinsclienswertli sein w ürde, ein V ereinigungsglied 
zwischen diesen Zahnärzten und den übrigen Z ahnärzten, wie 
n ich t m inder zwischen denselben und der medicinischen Facul
tä t m it den adjungirten Gremien der bürgerlichen W undärzte 
und A potheker zu schaffen, und in  diesem A nbetrachte dürfte 
es sich als angemessen heraussteilen, wenn m an den jew eiligen 
Facultätsnotar, als Commissär, ihnen beigeben m öchte, w ie es 
bereits hei den Gremien der bürgerlichen W undärzte und  Apo
theker eingeführt ist.

H insichtlich des speciellen Ansuchens der Zahnärzte D. H. 
und F. F., dass sie über ih re  W ahlen vom Jahre 1843 noch fort 
als R epräsentanten der Zahnärzte W iens angesehen, und  als 
solche im  Verzeichnisse des liierortigen Sanitätspersonales an
geführt w erden, bem erkte m an , dass seit dem Normale vom 
Jahre 1845 die höheren K ategorien der hiesigen Zahnärzte ihre 
Repräsentanten in  den Vorständen der medicinischen Facultät 
und des Gremiums der bürgerlichen W undärzte besitzen, und 
dass ihre W ahlen, welche auf einer damals to lerirten  und nun
m ehr aufgehobenen Selbstständigkeit des zahnärztlichen Befug- 
nisses beruhten, als n icht m ehr g iltig  erscheinen, daher ihrem  
Ansuchen nicht w illfahrt w erden könne.

V. Personalien, Miseellen.
P r o g r a m m

der zwei und  dreissigsten Versam mlung deutscher N aturforscher 
und Aerzte in  W ien im Jahre 1855.

§. 1. Die Versammlung beginnt am 17. Septem ber und en
digt am 22.

§. 2. Die Versam m lung besteht aus M itgliedern und Theil- 
nelimern. Als M itglied m it Stim m recht kann nach §§. 3 und 4 
der Statuten n u r der Schriftsteller im  naturwissenschaftlichen 
oder ärztlichen Fache aufgenommen werden. E ine Inaugural- 
D issertation genügt zur Aufnahme nicht. Tlieilnehm er ohne 
Stim m recht kann Jeder se in , der sich m it den genannten F ä
chern wissenschaftlich beschäftigt. Jedes Mitglied sowohl als jeder 
Theilnehm er erlegt beim Em pfang der A ufnahm skarte 5 Gulden.

§. 3. Die Betheiligung auch nicht deutscher Gelehrten an 
der Versam m lung ist im  hohen Grade willkommen.

§. 4. Die allgemeinen S itzungen, deren Besuch auch Per
sonen, welche weder M itglieder noch Theilnehm er sind , gegen 
besondere E intrittskarten  gestattet w ird, finden am 17., 19. und 
22. statt und beginnen um 10 Uhr. Zu deren A bhaltung sind 
von Sr. k. k. apostolischen Majestät dieRedoutensäle in  der k. k. 
H ofburg allergnädigst zur Verftigun g gestellt worden.

Die E in trittskarten  der Mitglieder und  Theilnehm er sind 
g iltig  auch für den Besuch öffentlicher A nstalten und Sam m lun
gen ; sie gelten ferner als taxfreie A ufenthaltskarten für A us
länder und als A ufenthaltskarten für Inländer.

§. 5. Das Aufnahms- und Auskunftsbureau so wie sämmt- 
liehe Localitäten für die Sectionssitzungen befinden sich im  k. k. 
polytechnischen Institu te  (Vorstadt W ieden zunächst dem K ärnt- 
nerthore). Das Aufnahms- und  A uskunftsbureau ist den 14. und 
15. September von 11 bis 2 und  von 4 bis 6 U h r , vom 16. Sep
tem ber angefangen aber bis zum Schlüsse der Versam mlung, am
22. September, täglich von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

§• 6. Nur die stim mfähigen Mitglieder haben das R echt, in 
den allgemeinen Sitzungen V orträge zu halten. Diese Vorträge 
müssen für ein grösseres Publicum  berechnet sein , und  ein m it 
den Zwecken des Vereines übereinstim m endes w issenschaftli
ches Interesse haben; sie sind vor Eröffnung der Versammlung 
bei den Geschäftsführern anzumelden.

§. 7. Die Eröffnung der Versam m lung geschieht durch den 
ersten Geschäftsführer in  der ersten öffentlichen Sitzung. So
dann verliest der zweite Geschäftsführer die Statuten der Ge
sellschaft, und berichtet über etw a eingegangene Schriften und 
sonstige, die Versammlung betreffende Angelegenheiten. H ier
auf folgen die fü r diese Sitzung bestim mten Vorträge.

Schliesslich m acht der zweite Geschäftsführer die Namen, 
jener H erren bekannt, welche es übernom m en haben , die Mit
glieder in  die für die Sectionssitzungen bestim m ten Localitäten 
einzuführen.

§. 8. In der zweiten öffentlichen Sitzung findet zuerst die 
W ahl des Ortes der nächsten Zusamm enkunft statt, h ierau f fol
gen die fü r diese Sitzung bestim m ten Vorträge. Die W ahl ge
schieht durch absolute Stim m enm ehrheit.

§. 9. ln  der d ritten  öffentlichen Sitzung w ird  nach Beendi
gung der angekiindigten V orträge die Versam m lung durch den 
ersten Geschäftsführer geschlossen.

§.10. Die Versam m lung the ilt sich in  folgende Sectionen:
1. Mineralogie, Geognosie und Paläontologie. — 2. Botanik 

und  Pflanzenphysiologie. — 3. Zoologie und vergleichende 
Anatomie. — 4. Physik. — 5. Chemie. — 6. E rdkunde und Me
teorologie. — 7. Mathematik und  Astronomie. — 8. Anatomie 
und  Physiologie. — 9. Medicin. — 10. Chirurgie, Oplithalmia- 
tr ik  und Geburtshilfe.

Es is t den einzelnen Sectionen anheim gestellt, sich in  en
gere Kreise zu theilen.

§. 11. Die Sectionssitzungen beginnen um  9 Uhr.
Jede Section organisirt sich selbstständig. D erSecretär der

selben besorgt m it ihrem  Präsidenten die M ittheilungen an das 
Tagblatt. Die Redaction desselben w ird  von den Geschäftsfüh
rern  bestellt. Mitglieder und Theilnehm er erhalten  gegen Vor
zeigung ih rer K arte das T agblatt unentgeltlich.

§. 12. Die für den am tlichen Bericht bestim m ten V orträge 
müssen längstens Ende November an die Geschäftsführer druck
fertig  eingesendet werden.

§. 13. In  jeder Seetionssitzung sind die V orträge für die 
nächste Sitzung der Section bei dem Seeretär derselben anzu
melden, dam it die Anzeige hievon in  das T agblatt eingerückt 
werden kann.

§. 14. Die Theilnehm er haben das R echt, den öffentlichen 
und Sectionssitzungen beizuwohnen.

§. 15. Das Program m  über die Reihenfolge der allgemeinen 
Versammlungen und der Sectionssitzungen, so wie der Festlich
keiten und geselligen Vergnügungen, w ird  später kundgem acht 
w erden ; für letztere sind besondere K arten bestimmt.

Notizen.
Eine grosse Anzahl von Apothekern aus Venedig, V i

cenza und Padua richtete unlängst un ter D arstellung der h e rr
schenden Uebelstände im  dortigen Apothekerwesen an die hohe 
Behörde ein Gesuch um E rrichtung von Apothekergrem ien in
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der Provinz Venedig nach dem Muster der Gremien in Triest 
und  W ien. Nachdem sich diese Institution allerw ärts in  Oester
reich als sehr zweckmässig bew ährt und  bereits auch m it gutem 
Erfolge in  dem Venedig benachbarten , theilweise italienischen 
K üstenlande besteht, so is t zu e rw arten , dass auch im Venetia- 
nisehen solche Gremien natürlich  m it den durch die eigenthümli- 
chen Verhältnisse dieses Kronlandes gebotenen Modificationen 
eingeführt werden.

— Montag den 9. Ju li Abends 7 U hr findet eine wissen
schaftliche Plenarversam m lung des Doctoren-Collegium s der 
medicinischen Facultät statt, in  w elcher nachstehende V orträge 
gehalten w erden :

1. Ueber Knochenconcremente in  den Lungen. Von Herrn 
Dr. Eduard Nusser.

2. E is , als locales A nästheticum . Kurze M ittheilung von 
H errn  Prim . Dr. Ad. Zsigmondy.

3. Beitrag zur Choleraprophylaxis. Von H errn Spect. Doc- 
to r J. A. Lerch.

H ierauf w ird  zur W ahl des Gastprüfers fü r das S tudien
ja h r  1855/6 geschritten, wozu sich H err Dr. Eduard Nusser als 
Candidat gemeldet hat.

Als Candidaten fü r dieDecanswalil im nächstfolgenden Mo
nate December haben sich gemeldet, die Herren D octoren: Georg 
Preyss; Spect. J. A. Lerch; Josef Elucky und Spect. R. R. Jos. 
Joh. Knolz.

Der Dr. Grassfsche Preis von 100 fl. fü r die beste A bhand
lung  über irgend einen Gegenstand aus der Medicin oder Chi
ru rg ie , w urde w ieder bis zum 15. Jun i k. J. ausgeschrieben. 
Doctoren oder Studenten der Medicin oder Chirurgie aus der 
Provinz Pavia, welche allein darum  einzukom men berufen sind, 
können das Nähere h ierüber in der Kanzlei des Doctoren-Colle
gium s der m edicinischen Facultät erfahren.

— ( C h o l e r a . )  In  W ien is t es besonders die V orstadt W ie
den, die von dem neuen Ausbruche der Cholera nach der Mitte 
des v. M. bisher am meisten heim gesucht wurde. Nach den bis
herigen Erfahrungen zeigte die Cholera im Beginne einer E pi
demie die grösste Intensitä t und rascheste V erbreitung, was je 
doch bei ihrem  W iederauftritte  auf der W ieden n u r in  Bezug 
auf dasE rstere  der F all gew esen, in  so ferne näm lich m ehr als 
die Hälfte der E rk rank ten  starben , w ährend die V erbreitung 
nach den übrigen Vorstädten, in  denen bisher n u r einzelne Fälle 
beobachtet wui'den, n u r unbedeutend ist. Ueber E inrathen  der 
Sanitätscommission sind daher von der k. k. n. öst. S tatthalterei 
alle Massregeln getroffen, und  durch die k. k. Polizeidirection 
und  den M agistrat durchgeführt worden, welche geeignet sind, 
einer W eiterverbreitung dieser K rankheit einenDam m  zu setzen. 
Insbesondere w urde unterm  8. d. M. zur B eruhigung des ärm e
ren  Theils des Publicum s bekannt gem acht, dass jeder arme 
K ranke jederzeit bei den k. k. Polizei-Bezirks- und  A rm enärz
ten sowohl den ärztlichen Beistand, als auch die nöthigen Arz
neien unentgeltlich erlangen könne, dam it ja  nichts versäum t 
und auch gegen die je tz t häufiger vorkom m enden, anscheinend 
unbedeutendenD iarrhöen sogleich ärztliche Hilfe gesucht werde. 
— Am 27. Ju n i sind in  den hiesigen k. k. M ilitarspitälern 54 
Cholerakranke in  B ehandlung verb lieben; seitdem bis 4. Ju li 
sind zugewachsen 15, reconvalescirtl7  und gestorben 2 ; es b lei
ben m ith in  in  B ehandlung 50. Im  Ganzen w aren also Cholera
fälle daselbst seit 31. Mai bis 4. Ju li 93; davon sind 22 gestor
ben und 21 genesen.

— In  Lemberg sind seit 9. Ju n i vereinzelte Fälle von Cho
lera vorgekommen, welche sich zw ar die folgenden Tage m ehr
ten, an denen sich aber der epidemische C harakter dieser K rank
he it n ich t ausgesprochen hat. D urch die ungünstige W itterungs
beschaffenheit h a t jedoch die K rankheit in  der zweiten Hälfte 
des v. M. neuerdings rasch an In tensitä t und Extension zuge
nomm en und  charakterisirte sich nun  unzw eideutig als epide
m isch; daher w urden von Seite der Behörden sogleich alle geeig
neten V orkehrungen getroffen, um  die Anlässe zu neuen E r
krankungen  zu beseitigen, und einer w eiteren V erbreitung der 
K rankheit E inhalt zu thun.

— In  das K rakauer V erw altungsgebiet, wo die Cholera 
gleichfalls höchst intensiv und in  einer grossen A usbreitung auf
t rat ,  sind am 2. d. M. von hier 10 Aerzte abgesendet worden, 
die w ährend der D auer der Epidem ie dort zu verbleiben haben.

— In Pest scheint sich die Cholera noch im m er auf der 
gleichen Höhe zu erhalten ; in  Ofen ist sie fast erloschen, dage
gen hat sie in  Altofen zugenommen.

— In Stuhlweissenburg starben in  den ersten Tagen des 
W iederauftritts der Cholera täglich 6—7 Personen. Durch die 
zweckmässigen A nstalten der Localbehörden behufs der E rlan 
gung schneller ärztlicher Hilfe w urde jedoch die Intensitä t der 
K rankheit bald gemässigt.

— In Triest, wo nach am tlichen Angaben noch keine Cho
lerafälle, die das Gepräge der Epidem ie an sich trag en , vorge
kommen sind, ist neuerlich eine Sanitätscommission ins Leben 
getreten.

— U nter den italienischen D istricten dürfte wohl der von 
Padua am empfindlichsten von der Cholera heim gesucht w or
den se in ; denn in  demselben, m it Inbegriff der Stadt Padua, ka
men vom 18. Jänner bis 21. Jun i d. J. 785 Cholerafälle vor, von 
denen 429 m it dem Tode endigten.

•— In  Fium e ist erst vor einigen Tagen die Cholera m it einer 
bedeutenden Heftigkeit ausgebrochen, so dass beim Beginne 
derselben täglich 60 E rkrankungen vorkamen.

— Aus dem Erziehunghause von Belluno, wo, wie w ir in 
Nr. 24 dieser Zeitschrift gemeldet haben, die Cholera m it einer 
ganz besonderen Heftigkeit aufgetreten ist, w urden sämmtliche, 
noch nicht erkrankte Zöglinge beurlaubt, und so die W eiterver
breitung der Epidem ie m it einem Male abgeschnitten.

Personalien.

Ehrenbezeugungen. Se.k .k . apostolischeM ajestäthaben 
dem Med. Doetor Aristides Palazzini in  A nerkennung seiner 
m ehrjährigen erfolgreichen Dienste bei B ehandlung k. k. k ran 
ker Soldaten in dem Civilspitale zu Bergamo das goldene Ver- 
dienstkreuz m it der Krone allergnädigst zu verleihen und  zu
gleich anzubefehlen geruht, dass den beiden ihm  bei gegebenen 
C ivilärzten Dr.Girolamo Previtali und Ottavio Morali der A usdruck 
der allerhöchsten Zufriedenheit bezeigt werde.

A nstellung. D er M inister des Innern  h a t die Stelle eines 
Landesthierarztes in S teierm ark dem M agister der Thierheilkunde 
und  Pensionär am k. k. T hierarznei-Institu t zuW ien, Jos. Franz 
R itter von Koch, verliehen.

Transferirungen. OA. Dr. Paul Oszelda vom 23. Feldspi
ta l zum 12. U hlanen-R gt.; — OA. Dr. Franz Hirschler vom 2. Pion- 
nier-Bat. zum U .U h l.-R g t.; — OWA. Eduard Heller vom 18. Feld
spital zum 10. IIus.-Rgt.

Sterbefälle. Am 27. Jun i starb in P rag  der k. k. Profes
sor der Physik an der P rager U niversität Dr. Franz Adam Petrina 
an einer Lungenlähm ung. Seine Entdeckungen im Gebiete der 
E lectricität und des Magnetismus, sow ie der Telegraphie, w erden 
seinen Namen in  der Geschichte der W issenschaft ehrenvoll e r
halten.

— Von dem k. k. M ilitär sind die H erren OWÄ. Josef Spitz- 
ner vom 32. und Carl Hauschild vom 58. Inf.-Rgt. gestorben.

Erledigte Stelle.

Im  k. k. Gross-Becskereker Kreisgebiete is t die Gemeinde- 
arztes-Stelle zu Gross-St.-Miklos erledigt. Mit dieser Stelle ist 
ein Gehalt von 300 fl., dann der Bezug von 24 Pressburger 
Metzen F rucht, und  6 K lafter Holz verbunden. Bewerber um 
diese Stelle haben ih re  Gesuche, w orin sie sich über A lter, R eli
gion, zurückgelegte Studien, Sprachkenntnisse, über etw abisher 
geleistete Dienste, und  über ih r moralisches und politisches 
V erhalten auszuweisen haben, bis zum 1. A ugust 1855 bei der 
k. k. Kreisbehörde zu Gross-Becskerek einzubringen.

Während der Zeit der Versammlung der deutschen N a
turforscher und Aerzte in Wien im Monat September d. J. 
wird die Redaction dieses Blattes die ausführlichen Sitzungs
berichte der Sectionen fü r  Medicin, Chirurgie, Augenheil
kunde und Geburtshilfe nach Massgabe des vorhandenen 
Materials in besonderen Nummern veröffentlichen, und diese 
sogleich nach ihrem Erscheinen den P. T. Herren Pränu- 
meranten ohne Preiserhöhung portofrei zusenden.

D ru ck  von L . C. Z am arsk i, U niversitäts-Buchdruckerei (vormals J . P . Sollinger).


